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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Patrick Friedl, Christian 
Hierneis, Rosi Steinberger, Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, 
Verena Osgyan, Tim Pargent, Gisela Sengl, Dr. Markus Büchler, Paul Knoblach, 
Eva Lettenbauer, Martin Stümpfig, Hans Urban, Christian Zwanziger und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Erfassung der flächenbezogenen artenschutzrechtlichen Ausgleichs- und Kom-
pensationsmaßnahmen im Ökoflächenkataster 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass bei der Erfassung 
der ökologisch bedeutsamen Flächen (Ökoflächenkataster) durch das Landesamt für 
Umwelt gemäß Art. 46 Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) künftig auch die 
Flächen für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen „Continuous Eco-
logical Functionality“) und Kompensationsmaßnahmen (FCS-Maßnahmen „Favourable 
Conservation Status“) gemäß § 44 BNatSchG mit aufgenommen werden. 

 

 

Begründung: 

Das Ökoflächenkataster soll ein möglichst vollständiges Bild der für den Natur- und Ar-
tenschutz, wie auch für den Biotopverbund wichtigen Flächen aufzeigen. Derzeit wer-
den Flächen, die im Rahmen der artenschutzrechtlichen Vorschriften geschaffen wer-
den nicht erfasst. Damit genügt das Ökoflächenkataster seiner Aufgabe, die ökologisch 
wichtigen Flächen zu erfassen, nicht. Gerade die artenschutzrechtlich gesicherten Flä-
chen schützen Vorkommen von sehr seltenen und europaweit gefährdeten Arten und 
sind deshalb von sehr großer Bedeutung für den Naturschutz. Die Planung von Bio-
topvernetzungsmaßnahmen wird durch das Fehlen dieser wichtigen Flächen im Ökoflä-
chenkataster unnötig erschwert. Sehr viele Flächen, die nach artenschutzrechtlichen 
Vorschriften entwickelt wurden, sind durch behördliche Stellen angelegt worden. Daher 
ist es nur ein geringer zusätzlicher Aufwand, diese Flächen für das Ökoflächenkataster 
zu melden.  

 


